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Beschluss über die Gründung und Verwendung des Fonds für  
Betagte, Heime & Alterswohnungen (Konto-Nr. 2035.29) 
 
 
 
Ausgangslage 

In der Bestandesrechnung 2008 der Gemeinde Kriens werden unter den Konten Nr. 2033.01 
bis Nr. 2036.01 diverse Fonds, Stiftungen und Zuwendungen aufgeführt, bei welchen einer-
seits deren Verwendung nicht klar geregelt ist und andererseits deren selbständige Weiterfüh-
rung aufgrund der geringen Vermögensbeträge keinen Sinn macht. Zwecks einer optimalen 
Bewirtschaftung dieser Gelder werden deshalb die vorstehenden Konten in separate Fonds 
mit gleichen Verwendungszwecken zusammengefasst.  
 
 
Gründung und Verwendung des Fonds für Betagte, Heime & Alterswohnungen 

 
1. Grundsätzliches 

Die Gemeinde Kriens errichtet per sofort einen Fonds für Betagte, Heime & Alterswohnungen. 
Dieser setzt sich aus folgenden Konten zusammen, welche in der Bestandesrechung 2008 ein 
Gesamtvermögen von Fr. 348'567.15 auswiesen: 
 
Konto-Nr. Bezeichnung Zweck Stand 31.12.2008 

2033.13 Scherrer-Buss-Stiftung Grossfeld: Ausfahrten & Festtage Fr. 70'537.45 
2035.06 Schenkungen für Heime Grossfeld Grossfeld: Ausflüge & Feste * Fr. 2'302.60 
2035.07 Jost-Arnet-Fonds Zunacher: Ausfahrten Fr. 51'656.95 
2035.09 Schenkung Josef Scherrer Grossfeld: Ausfahrten & Festtage Fr. 14'222.10 
2035.10 Schenkung Margarete Gottschalk für alte Leute Fr. 16'298.05 
2035.11 Schenkungen für Heime Zunacher Zunacher: Pensionäre Fr. 30'688.90 
2035.12 Forbo-Fonds für Hofmatt-Bewohner Fr. 1'218.20 
2035.14 Otto-Langenegger-Fonds Grossfeld: Pensionäre Fr. 56'965.30 
2035.16 Fonds Alters- und Pflegeheim Zunacher Zunacher: Feiern & Anlässe Fr. 7'901.05 
2035.17 Otto-Scherrer-Fonds Zunacher: Ausflüge & Feiern * Fr. 68'064.00 
2035.19 Hans-Blatter-Fonds Zunacher: Ausflüge & Feiern * Fr. 28'712.55 
   Fr. 348'567.15 

 
* inklusive Personal 
 
 
2. Speisung 

Der Fonds wird aus freiwilligen Zuwendungen, Legaten und Spenden gespiesen.  
 
 
3. Verwendungszweck 

Die Fondsgelder werden für besondere, nicht budgetierte Massnahmen zu Gunsten Krienser 
Betagten, Krienser Heimen und deren Personal (bei Ausflügen und Feiern) sowie zu Gunsten 
der Alterswohnungen in Kriens eingesetzt.  
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4. Zuständigkeit 

Über die Verwendung der Fondsgelder entscheidet bis zu einem Betrag von Fr. 10'000.00  
im Einzelfall (max. Fr. 100'000.00 pro Jahr) die Leitung des Sozialdepartements. Beträge 
über Fr. 10'000.00 im Einzelfall sind durch den Gemeinderat zu beschliessen.  
 
 
5. Rechnungsführung 

Die Leitung des Sozialdepartements präsentiert jährlich per 31. Dezember dem Gemeinderat 
die Fondsrechnung. Nicht beanspruchte Fondsgelder werden jährlich auf die neue Rechnung 
vorgetragen. 
 
 
6. Inkrafttreten 

Diese Regelung über die Gründung und Verwendung des Fonds für Betagte, Heime & Alters-
wohnungen tritt per sofort in Kraft. 
 
 
 
Kriens, 21. Oktober 2009 
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